
Anlage 2: Modulbeschreibung zum Diplomstudiengang Mathematik 

Vertiefungsmodul – Nebenfach Informatik 

Modulnummer I17 

Modulname Compilerbau 

Modulverantwortlich Professur Praktische Informatik 

Inhalte und Qualifikationsziele Inhalte: Die Vorlesung stellt Konzepte und Techniken des Compilerbaus vor, die für die Entwicklung 
eines Compilers notwendig sind. Dabei werden alle konzeptionellen Phasen eines Compilers von der 
lexikalischen Analyse bis hin zur Codegenerierung angesprochen. Darüber hinaus sollen Techniken 
zur effizienten automatisierten Analyse und Bearbeitung hierarchisch strukturierter Dokumente 
erlernt werden. In den Übungen werden die Inhalte der Vorlesung praktisch angewendet. 

Qualifikationsziele: Kenntnisse der Konzepte und Phasen des Compilerbaus sowie die Fähigkeit, 
grundlegende Techniken des Compilerbaus praktisch anzuwenden und auf andere Bereiche zu 
übertragen 

Lehrformen Lehrformen des Moduls sind Vorlesung und Übung. 
• V: Compilerbau (2 LVS)  
• Ü: Compilerbau (2 LVS) 

Voraussetzungen für die Teilnahme 
(empfohlene Kenntnisse und 
Fähigkeiten) 

keine 

Verwendbarkeit des Moduls Entspricht dem Modul 561010 der Fakultät für Informatik 

Voraussetzungen für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Die erfolgreiche Ablegung der Modulprüfung ist Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten.  

Modulprüfung Die Modulprüfung besteht aus einer Prüfungsleistung: 
• 90-minütige Klausur zu Compilerbau (Prüfungsnummer: 56101) 

Leistungspunkte und Noten In dem Modul werden 5 Leistungspunkte erworben.  
Die Bewertung der Prüfungsleistung und die Bildung der Modulnote sind in § 10 der 
Prüfungsordnung geregelt. 

Häufigkeit des Angebots Das Modul wird in jedem Studienjahr angeboten. 

Arbeitsaufwand Das Modul umfasst einen Gesamtarbeitsaufwand der Studenten von 150 AS. 

Dauer des Moduls Bei regulärem Studienverlauf erstreckt sich das Modul auf ein Semester. 

Amtliche Bekanntmachungen 
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